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Ungewollt Kinderlos

Ulla Groskurt: Nicht nur eine Frage der Zahlen

Seit einiger Zeit treibt mich das Thema der ungewollten Kinderlosigkeit um, so die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) in Niedersachsen. Nach der im Juni zu diesem Thema veröffentlichten Allensbach Studie - über deren Seriosität man, wegen der Finanzierung durch ein Biotech-Unternehmen sicher unterschiedlicher Meinung sein kann - bin ich auf eine Vielzahl bedenkenswerter Anmerkungen gestoßen. Besonders betroffen macht die persönliche Situation von Familien, die ungeheuere Wege gehen um einen Kinderwunsch zu realisieren. Will man der Studie so nicht glauben, kann man sicher die gefestigten Zahlen zugrunde legen die nach den Einsparungen durch die Gesundheitsreform 13.000 weniger Geburten durch künstliche Befruchtung feststellen. Denn statt die Kinderwunsch-Behandlungen finanziell zu fördern, setzte die Gesundheitsreform 2004 hier den Rotstift an. Während die gesetzliche Krankenkassen früher vier Behandlungszyklen der In-vitro-Fertilisation voll erstatteten, bezahlen sie seitdem nur noch die Hälfte von höchstens drei Behandlungen. Den Rest müssen die Paare selbst übernehmen und das sind bei drei Behandlungen mehrere tausend Euro, so Ulla Groskurt. Seit 2004 ist die Anzahl der Behandlungen gegen Unfruchtbarkeit um 52 Prozent zurückgegangen. Liest man den Gesetzentwurf von SPD, CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen zur Gesundheitsreforn, prognostizieren die Veränderungen 2007 bei „künstlicher Befruchtung und Sterilisation“ zusammen eine geschätzte Einsparung von 0,04 Prozent am Gesundheitsbudget. 

Diese Diskussion dürfen nicht nur Finanzexperten führen

Eine andere Position in der Nachbarschaft nimmt Dänemark ein, dort bekommen Paare mit unerfülltem Kinderwunsch drei Behandlungen voll bezahlt. Die über diesen Weg wahr gewordenen Kinderwünsche machen dort an den Geburten fast vier Prozent aus und sind damit fast zweieinhalb Mal höher als in Deutschland. Ich möchte diese Diskussion nicht mit übermäßigen Zahlen strapazieren aber die Berechnungen des Berliner Instituts für Bevölkerungsentwicklung haben die „dänische Entwicklung“ übertragen und stellen fest, dass bis 2050 in Deutschland 850.000 Kinder mehr zur Welt kommen würden, die dann direkt oder indirekt auf eine Befruchtung außerhalb des Körpers zurückgehen. In einer öffentlichen Petition zum Deutschen Bundestag aus dem Juni 2007 (bei der öffentlichen Auslegung im Internet haben sich innerhalb von 6 Wochen 4.000 Mitunterzeichner eingetragen) hat der Petitionsausschuss die eingeschlagene Sparlinie der Gesundheitsreform noch einmal bekräftigt. Die generell strittige Frage, ob eine eingeschränkte Zeugungsfähigkeit als Krankheitsbild gilt, also über die Krankenkassen oder im anderen Fall steuerfinanziert werden müsste, ist sicher ein treffliches Streitobjekt, das den Finanzexperten reichlich Raum für Diskussionen gibt. Jedenfalls sind Überlegungen, zumindest eine teilweise Rücknahme dieser Kürzungen zu erreichen, nach meiner Information wohl nicht über die Berliner-Referentenebene hinausgekommen. 

Denen die Kinder wollen nicht zu helfen, ist in unserer Situation nicht klug

Dabei ist die Fortpflanzungsmedizin für mich nicht „die Rettung einer kinderlosen Gesellschaft“. „Ganz sicher muss die Reproduktionsmedizin aber raus aus der Tabu-Zone und dem Gerangel von Finanzexperten“, so die ASF-Landesvorsitzende. Elterngeld, Kita - Ausbau und eine insgesamt familiengerechtere Politik mit der Vereinbarkeit von Kindern und Beruf haben für mich schon die erste Priorität. Mich hat aber einmal die Breite dieses Themas überrascht und zum anderen diese sagenhaften Wege, die ungewollt kinderlose Ehepaare auf sich genommen haben stark beeindruckt. Das empfinde ich als menschlich sehr verpflichtend, so die Abgeordnete in einer Pressemitteilung. 

Im Gesetzentwurf 15. Wahlperiode Drucksache 15 / 1525 sind zur künstlichen Befruchtung auf den Seiten 77, 83 und 171 Ausführungen gemacht. 

Ergebnis Petition vom Juni 2007
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In den Medien haben unter anderem der Stern und Brigitte ausführlich berichtet. Diese und weitere Artikel könnt ihr unter

www.google.de  Suchwort: „Ungewollt Kinderlos“ ansteuern.
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Simone Twelkemeier  


40625 Düsseldorf Gesetzliche Krankenversicherung 


– Leistungen – 


 


Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 14. Juni 2007 abschließend beraten 


und beschlossen: 


Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil er dem Anliegen nicht entsprechen 


konnte. 


Begründung 


Mit der Petition wird die vollständige Übernahme der Kosten für die künstliche Be-


fruchtung durch die gesetzlichen Krankenkassen begehrt. 


 


Zu diesem Anliegen sind beim Petitionsausschuss weitere Eingaben eingegangen, 


die einer gemeinsamen parlamentarischen Behandlung zugeführt werden. Im Hin-


blick darauf bittet der Petitionsausschuss um Verständnis, dass nicht auf jeden ein-


zelnen Gesichtspunkt gesondert eingegangen werden kann. 


 


Es handelt sich um eine öffentliche Petition, die sechs Wochen zur Mitzeichnung und 


Diskussion ins Internet gestellt war. In dieser Zeit haben über 4.000 Mitunterzeich-


nungen die Petition unterstützt und es gab 753 Diskussionsbeiträge. 


 


Mit der Petition wird vorgetragen, dass die künstliche Befruchtung wie der Schwan-


gerschaftsabbruch von der gesetzlichen Krankenversicherung in vollem Umfang ge-


tragen werden solle. In Deutschland sei ca. jedes vierte Paar als steril anzusehen. 


Daher sei es nicht hinzunehmen, dass in Zeiten des Geburtenrückganges Paare mit 


Kinderwunsch besondere finanzielle Last auf sich laden müssten um Kinder zu zeu-


gen, die für den Fortbestand der Bundesrepublik und ihres Sozialsystems so drin-


gend notwendig seien. Die eingeschränkte Zeugungsfähigkeit sei als Krankheitsbild 


anzusehen. Wie bei Schwangerschaftsabbrüchen sollte eine soziale Indikation in Be-


zug auf den Anspruch auf künstliche Befruchtung aufgenommen werden. 
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Zu den weiteren Einzelheiten des Vortrages wird auf den Inhalt der Akte Bezug ge-


nommen. 


 


Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt sich unter Berücksichtigung der 


Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) wie folgt zusammen-


fassen: 


 


Gemäß § 27a Abs. 3 Satz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) V übernimmt die Krankenkasse 


50 v. H. der mit dem Behandlungsplan genehmigten Kosten der medizinischen 


Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft. Demnach beträgt die Eigen-


beteiligung seit dem 1. Januar 2004 50 v. H. der Kosten. Aus dieser Kostenüber-


nahme für medizinische Leistungen ergibt sich, dass der Gesetzgeber bereits von 


einem "Krankheitsbild" ausgeht. 


 


Soweit die Petition eine Ausweitung der Leistungspflicht auf eheähnliche Gemein-


schaften fordert, wird auf die mit der Petition selbst zitierte Regelung im Grundgesetz 


Bezug genommen. Denn gemäß Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz (GG) sind Ehe und 


Familie besonders geschützt. Insoweit kommt eine Gleichstellung von eheähnlichen 


Gemeinschaften nicht Betracht. Die Bezugnahme auf die Bedarfsgemeinschaften für 


Hartz IV liegt neben der Sache, da es dort um Sozialleistungen des Staates geht, die 


im Interesse aller Steuerzahler auf ein angemessenes Maß zu begrenzen sind. 


 


Zur geforderten Gleichstellung mit Schwangerschaftsabbrüchen ist klarzustellen, 


dass nur ein Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer medizinischen Indikation von 


den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Nur Frauen in schwieriger wirt-


schaftlicher Lage haben Anspruch auf Übernahme der Kosten nach dem Gesetz zur 


Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen.  


 


Soweit die Petition auf den Geburtenrückgang Bezug nimmt, bleibt klarzustellen, 


dass es nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicher-


ten sein kann, Leistungen für den Fortbestand der Bundesrepublik zu erbringen. Dies 


ist vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die dementsprechend von allen 


Bürgern beispielsweise über Steuern zu finanzieren wäre.  
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Aus Sicht des Petitionsausschusses handelt es sich bei der künstlichen Befruchtung 


dem Grunde nach um eine Leistung, die vorwiegend Bestandteil der persönlichen 


Lebensplanung ist. Mit den zum 01.01.2004 eingeführten Einschränkungen bei der 


Kostenübernahme wurde ein sachgerechter Ausgleich zwischen medizinischer Not-


wendigkeit auf der einen Seite und persönlicher Lebensplanung auf der anderen 


Seite geschaffen. Die Neuregelung stellt einen fairen Kompromiss zwischen dem be-


rechtigten Anliegen unfruchtbarer Eltern auf Verwirklichung ihres Kinderwunsches 


und dem berechtigten Anliegen der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung 


als Solidargemeinschaft auf finanzielle Entlastung dar. 


 


Nach alledem empfiehlt der Petitionsausschuss, das Petitionsverfahren abzu-


schließen, da dem Anliegen nicht Rechnung getragen werden kann. 


 


 






